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Vorwort 

„ I I est surprenant, qu'au fond de notre politique nous trouvions toujours la theo-
logie", bemerkte Proudhon einmal1. Ähnlich hätte Carl Schmitt von seiner politi-
schen Theorie sprechen können, deren Hintergrund der Kat-echon  bildet; die Kraft, 
welche die Parusie des Antichrist aufhält und dem Menschen die Zeit verschafft, 
innerhalb derer die Politik ihrem befristeten Spiele nachgehen darf.  Dieser Hinter-
grund erlaubt es jedoch nicht, Schmitts politische und juristische Theorie in Theo-
logie aufzulösen oder in ihr nur die Maske der letzteren zu sehen. Der Staat, der 
das Meer des zügellosen und bornierten Egoismus und der rohesten Instinkte äu-
ßerlich eindämmt und selbst den einflußreichen Bösewicht wenigstens zur Heuche-
lei zwingt2, ist deshalb noch kein Kat-echon;  dem Leviathan, der den Behemoth 
niederhält, eignet keine theologische Würde, und die starke Exekutive, die sich ge-
gen das regierungsunfähige  Parlament durchsetzt, bedarf  nicht der Aufdröhnung 
mittels Eschatologie. Zwar liebte Schmitt es, seine Diagnosen bis an die Schwelle 
der Eschatologie zu führen, hielt dann aber gewöhnlich aus Furcht vor dem Silete 
jurisconsulti  in munere  alieno!  inne3. Mochte die Emphase, mit der er von Staat 
und Souveränität oder von Ausnahmezustand und Bürgerkrieg sprach, sich gele-
gentlich diesem Hintergrund verdanken, so kam Schmitt doch nie über eine bloß 
metaphorische Politische Theologie hinaus4, auch wenn diese seinen auf das histo-
risch Konkrete gerichteten Betrachtungen zuweilen eine enigmatische Atmosphäre 
verlieh. 

1 Proudhon, Les Confessions d'un r^volutionnaire, pour servir ä l'histoire de la revolution 
de tevrier, Paris 1849, p. 61. 

2 Vgl. Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tübingen 1914, 
S. 84. 

3 So schrieb Schmitt an seinen Freund Alvaro d'Ors am 13. 9. 1951, sich dabei auch auf 
einen Vortrag über die „Einheit der Welt" in Barcelona beziehend u. a.: „Der Sinn meines 
Vortrages ist nun grade der, mit einer kalten und sachlichen Diagnose das Bild der heutigen 
Lage zu entwickeln und bis an die Schwelle der Eschatologie zu führen, aber keinen Schritt 
weiter. jHasta el umbral, pero ningün paso tras! Das gehört zu meinem Stil als Jurist, und 
darauf,  daß ich mich streng an diesen Stil halte, beruht mein Erfolg als Jurist, allerdings auch 
der Haß und die Feindschaft meiner Gegner." (Ich danke Herrn Prof.  d'Ors, Pamplona, für 
die Überlassung einer Kopie dieses Briefes).  - Vgl. auch: Schmitt, Donoso Cort£s in gesamt-
europäischer Interpretation, Köln 1950, S. 76. 

4 Daß Schmitt, wie sein Kritiker Barion, nur eine „metaphorische politische Theologie" 
vertritt, daß es aber darauf ankomme, eine nicht-metaphorische  zu begründen und durchzu-
setzen, wie sie Pius XI. in seiner Enzyklika Quas primas  (1925) skizziert habe, wird darge-
legt von Alvaro d'Ors in seinem Aufsatz „Teologia politica: una revisiön del problema", Re-
vista de Estudios Poh'ticos, 1976, S. 41-79. 



XIV Vorwort 

Das gilt auch für die drei hier vorgestellten Themen Staat, Großraum und No-
mos, die im Werk Schmitts nicht gleichzeitig erörtert werden, sondern einander ab-
lösen, wenn auch im Großraum der Staat aufgehoben ist und der neue Nomos der 
Erde auf Großräumen beruhen soll. Staat, Großraum und Nomos besitzen jedoch 
eine gemeinsame Aufgabe: sie sollen - in einer hier nicht zu klärenden Analogie 
zum Kat-echon  und wohl auch als dessen Diener und Instrumente - aufhalten. Der 
Staat hat der bedrohlichen Invasion der menschlichen Individualität zu widerste-
hen, die im Bürgerkrieg ihre politisch deutlichste Ausprägung findet; der Groß-
raum soll den Weg in einen universalistischen, den Zusammenhang von Ordnung 
und Ortung zerstörenden Nihilismus versperren, wobei dem Deutschen Reich, 
„zwischen dem Universalismus .. . des liberaldemokratischen, völkerassimilieren-
den Westens und dem Universalismus des bolschewistisch-weltrevolutionären 
Ostens"5, eine besondere Rolle zukommt; gegenüber einem Nomos, der sich aus 
dem Pluralismus voneinander abgegrenzter Großräume ergibt, soll das Projekt der 
Einheit der Welt scheitern, das, unter dem menschenfreundlichen Motto Pax et se-
curitas,  nur ein antichristliches Projekt sein kann. (Nach Schmitts Überzeugung ist 
dem Christen nicht zuzumuten, die Heraufkunft  dieser anti-christlichen Einheit zu 
befördern,  weil ihr die Parusie Christi folgen wird6.). Unmittelbar auffallend  ist die 
nachlassende Genauigkeit, die stets geringere juristische Erfaßbarkeit  dieser Be-
griffe,  die bereits so die sich steigernde Unordnung und Verwirrung des Saeculums 
anzeigen, dem Schmitt sich zunächst mit noch gefestigter Gewißheit, dann mit ei-
ner vagen Zuversicht und endlich mit nichts als einer Hoffnung  konfrontierte. 

* * * 

Der Staat Wilhelms II. in dem Schmitt heranwuchs und seine ersten Schriften 
veröffentlichte,  war zwar verfassungsrechtlich  etwas seltsam konstruiert, schien je-
doch fest und gut gegründet zu sein und strahlte jene für uns Nachgeborene unfaß-
bare Sekurität aus, die in dem „Es ist erreicht!" ihre so saloppe wie plausible For-
mel fand. Das „Es ist erreicht!" galt auch für das damalige, von Paul Laband domi-
nierte Staatsrecht, das glaubte, auf politische, soziologische, historische oder teleo-
logische Erwägungen verzichten zu können und sich mit der „gewissenhaften und 
vollständigen Feststellung des positiven Rechtsstoffes"  und dessen „logischer Be-
herrschung durch Begriffe"  begnügen zu dürfen; diese rein juristische Methode 
war aber nur die Reversseite des grenzenlosen Staatsvertrauens und einer von kei-
nem Zweifel angekränkelten Staatsgewißheit7. 

5 Vgl. vorl. Bd., S. 297. - Zu dieser Aufgabe Deutschlands vgl. auch: Paul Schütz, Der 
Anti-Christus - Eine Studie über die widergöttliche Macht und die deutsche Sendung (zuerst 
1933), in: ders., Der Anti-Christus - Gesammelte Aufsätze, Kassel 1949, S. 47-50. 

6 Ganz anderer Auffassung  ist hier Alvaro d'Ors; der Christ muß das Ende der Welt her-
beisehnen und deshalb das Wirken des Kat-echon  verwerfen:  „ . . . aquel Fin, no sölo no debe 
ser repugnado, sino que debe ser deseado"; in: d'Ors, De la guerra y de la paz, Madrid 1954, 
S. 194. 

7 Vgl. zu diesem Vertrauen und dieser Gewißheit: Helmut Quaritsch, Staat und Souveräni-
tät, I, Frankfurt a. M. 1970, S. 12: „ . . . in den repräsentativen Werken von Paul Laband und 



Vorwort XV 

Man darf  vermuten, daß Schmitt bereits als junger Student diese in seinem Fa-
che gängigen Illusionen durchschaute; die Distanz des katholischen Außenseiters, 
dessen Eltern und Verwandte den Kulturkampf erlebt hatten, trug dazu ebenso bei 
wie Schmitts Affekt  gegen den bombastisch-leeren Bildungsbetrieb Berlins8. Daß 
sich in Schmitts ersten Monographien „Über Schuld und Schuldarten" (1910) und 
„Gesetz und Urteil" (1912) dafür kaum Belege finden, liegt an deren Thematik. 
Doch Schmitts gerne nur als Kulturkritik gewerteter Überdruß gegenüber dem Wil-
helminismus und der Moderne, wie er in den „Schattenrissen" (1913) und dem 
Däubler-Buch (1916) zutagetritt, ist in hohem Maße der Überdruß an einer Lage, 
in der der Staat gegenüber der Gesellschaft in die Defensive geraten ist, während 
die bereits 1913 abgeschlossene Schrift  „Der Wert des Staates und die Bedeutung 
des Einzelnen" Schmitts Zweifel an der Überlebensfähigkeit  nicht nur des wilhel-
minischen, sondern des modernen Staates überhaupt, kaum verhehlt. Ob der junge 
Habilitand, schon damals mit den imponierendsten Lauschzangen ausgerüstet, be-
reits die 1907 erfolgten Todeserklärungen von Edouard Berth und Maxime Leroy, 
„L'Etat est mort" und „L'Etat cesse d'etre un imperatif  categorique" kannte, ist 
freilich ungewiß; gänzlich akzeptieren konnte er diese Feststellungen auch 1932 
noch nicht und wagte erst 1938, nach dem Scheitern des „totalen Staates", in sei-
nem Leviathan-Buch einen ähnlich lautenden Totenschein wie die beiden Franzo-
sen auszustellen9. 

Doch zunächst schien der im August 1914 ausbrechende Erste Weltkrieg dem 
moribund geglaubten Staate ein neues, kraftvolles Leben einzuhauchen. Die Ver-
hängung des Reichsbelagerungszustandes am 31. 7. und die hieraus resultierenden 
Notverordnungsrechte der Militärbefehlshaber  einerseits, die Verabschiedung des 
Ermächtigungsgesetzes am 4. 8., durch das die Gesetzgebungsmacht an die Exeku-
tive delegiert wurde andererseits, führten den Staat im Kriege aber nicht zu einer 
Einheit, sondern spalteten ihn auf in zwei nebeneinander agierende kommissari-
sche Diktaturen, eine militärische und eine zivile, die entweder mühsam koordi-
niert werden mußten oder miteinander in Konflikt gerieten10. Die „in sich zwie-
spältige staatliche Gesamtstruktur" Deutschlands wurde in der Zerreißprobe des 
Großen Krieges offenbar  und der „pathognomische Moment" ließ den bis dahin 
verdeckten wahren Zustand erkennen11. Obgleich sich Schmitt zu dieser Erfahrung 

Georg Jellinek ist nichts so sicher wie der Staat." - Schmitt hat sich eher selten zu Laband 
geäußert, bes. aggressiv in: Über die neuen Aufgaben der Verfassungsgeschichte (1936), Ndr. 
in: Positionen und Begriffe,  1940, S. 232 f. 

s Vgl. Schmitts Aufsatz v. 1946/47: 1907 Berlin, in: Piet Tommissen, Hrsg., 
Schmittiana I, 2. A., Brüssel 1988, S. 11-21. 

9 Siehe dazu die Hinweise u. den Kommentar von Quaritsch, wie FN 7, S. 11 ff. 
10 Vgl. Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, V, Stuttgart 1978, 

S. 66. - Ausführlicher  zu diesem Problem, dessen Wurzeln für Schmitt im preußischen Ver-
fassungskonflikt  liegen: ders., Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, Ham-
burg 1934, S. 36-41. 

h Schmitt, wie FN 10, S. 9, 10. 




